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Beschluss 
 
 
Sammelcontainer für Altpapier und Leichtstoffverpackungen an der Post an der 
Kaltenkirchener Straße aufstellen 
 
Die Postfiliale an der Kaltenkirchener Straße 1-3 ist die zentrale Lagerstelle für nicht 
ausgelieferte Pakete und Päckchen von DHL im Altonaer Kerngebiet. Neben den 
kundenunfreundlichen Öffnungszeiten ist das Zurücklassen von Kartons ein Ärgernis. Der 
Trend zum Onlineshopping ist nicht mehr abzuwenden und damit das erhöhte Paket- und 
Päckchenaufkommen. Der nächste öffentliche Sammelcontainer für Altpapier der 
Stadtreinigung ist zu weit entfernt und die Deutsche Post weist mit Schildern darauf hin, dass 
die Verpackungsmaterialien mitgenommen werden müssen. Viele Menschen kommen zu Fuß, 
mit dem Rad oder der Bahn und die meist überdimensionierten Verpackungsmaterialien 
werden dann in der unmittelbaren Nachbarschaft beseitigt oder mühsam mitgenommen. 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Bezirksversammlung Folgendes: 
 

1. Das Bezirksamt wird gemäß § 19 (2) BezVG aufgefordert, Gespräche mit der 
Deutschen Post aufzunehmen, damit dort kurzfristig ausreichend 
Sammelbehälter für Altpapier sowie Leichtstoffverpackungen aufgestellt 
werden. 
 

2. Die Bezirksversammlung fordert die Behörde für Umwelt und Energie gemäß § 
27 BezVG auf, zusätzliche Depotcontainer für Altpapier und 
Leichtstoffverpackungen in direkter Nachbarschaft der Postfiliale 
Kaltenkirchener Straße 1-3 durch die Stadtreinigung aufstellen zu lassen. 


